
2 3. März 1995 
Präs: nu.· ... ·, .... '1 .. __ "" ·"tI"H_ 

A nt r ag 

der Bunde::;räte Dr. Schambeck, Dr. Hummer 

und Kolle�en 

betreffena ein Bundesverfassungsgesetz vom ... , mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 und das 

Finanz-Velfassungsgesetz 1948 geändert werden 

Gern. Art. 4 1  Abs. 1 B-VG wird dem Nationalrat der nachstehende 

.. 
Gesetzesantrag zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung 

unterbreitet: 

• 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vom ... , mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 und das 

Finanz-Verfassungsgesetz 1948 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, zuletzt 

geändert durch das Bundesverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 

1013/1994, wird wie folgt geändert: 

Es wirj folgender Art. 42 Ab�. 6 eingefUgt: 

"(6) GesetzesbeschlUsse de� Nationalrates, die von den 

Ländern zu vollziehen sind oder fUr deren Vollziehung die 

Länder Auf\�and zu tragen haben, bedUrfen der Zustimmung des 

Bundesrate;:;. " 
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Artikel 11 

Das Finanz�Verfassungsgesetz 1948 I, BGBl.Nr . 45, in der Fassung 

der Bundesverfassungsgesetze� BGB1.Nr. 686/1988, 30/1993 und 

818/1993 l'lird wie folgt geändert : 

In § 3 Ab�i. 1 wi rd angefügt: 

"Finanzau�;.gleichsgesetze bedürfen der zUstimmung des 

.BundesratEls. " 

• 
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E r 1 ä u t e r u n  ge n : 

Zu Artikel I (Art. 42 Abs. 6B-VG); 

Zur Stärkung der Stellung des Bundesrates als die Länder 

reprä:sentierende Kammer der Bundesgesetzgebung soll das 

Zustimmungsrecht des Bundesrates auf alle 

Geset�esbeschlUss� des Nationalrates, die von den iändern 

zu voll z iehen sind oder für deren Vollziehung die Länder 

Auf.wand zu tragen haben, erstreckt werden. Auf diese Weise 

sollen die Mögli chkei ten des Bundesrates, die 

Ländeiinteressen wi rkungsvo ll zu ve rtreten , auf für die 

Länder essentielle Fragen , insbesondere jene finanzielle r 

Natur. erweitert werden. 

Zu ArtikeJ. 11 (Änderung des § 3 Abs. l F-V(n: 

Der vorgeschlagene Art. II des Gesetzesvorschlages sieht 

eine Ergänzung des § 3 Abs. 1 des Finanz-Verfassungs

gesetzea 1948 dahingehend vor , daß die auf der Stufe eines 

einfachen Bundesgesetzes stehenden Finanz ausgleichsgesetze, 

durch welche die Verteilung der Besteuerurigsrechte und 

Abgabene rträge z�ischen dem Bund und den Ländern 

(Gemeinden) und außerdem die Gewihrung von 

Finanzzuweisungen für ihren Verwaltungsaufwand und 

Zweckzuschüssen an diese Gebi�tskörperschaften aus 

allgemeinen Bundesmitteln geregelt werden und die daher im 

besonderen Maße Länderinteressen berühren , der Zustimmuncl 

des Bundesrates bedürfen. Der Vorschlag entspricht einer 

einstimmig verabschiedeten Gesetz esi niti ati ve des 

Bundesrates (62/A-BR/90 und 63/A..;.BR/91) 
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BUNDESRAT 

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG 

zum Antrag 87/A-BR/95 

Auf den vertei lten Kopi en des Antrages 871 A-BR/95 feh 1 t info 1 ge ei nes 

Versehens bei der Vervielfältigung am Schluß folgender Vermerk über die 

Geschäftsbehandlung: 

Der vorliegende durch ein Drittel der Mitglieder des Bundesrates 

eingebrachte Gesetzesantrag ist im Sinne des Art. 41 Abs. 1 B-VG in der 

Fassung der Bundesverfassungsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 276/1992, als 

Gesetzesvorschlag dem Nationalrat zu übermitteln. 
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